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Teilnehmer:  
Jens Aßmann (HK Hamburg), Alexander Brückner (MELUND SH), Bernhard Brummund (Hasloh), 
Jens Dittmer (Eimsbüttel), Rainer Dugaro (Hamburg-Nord), Christian Durak (MWVATT SH) Wolfgang 
Düvel (Eimsbüttel), Klaus-H. Hensel (Stadt Quickborn), Uwe Hummert (DFS), Dr. Ines Köhler (DLH), 
Gebhard Kraft (BVF), Timo Kranz (Hamburg-Nord), Jürgen Langbehn (Altona), Martina Lütjens (Ham-
burg-Nord), Stefan Mundt (BSW), Dr. Olaf Pawlitzki (BWVI), Dr. Gudrun Pieroh-Joußen (BUE), Man-
fred Quade (Kreis Pinneberg), Dr. Judith Reuter (BWVI), Elke Christina Roeder (Stadt Noderstedt),  
Michael Sarach (Kreis Stormarn), Axel Schmidt (FHG), Falk Schmidt-Tobler (Eimsbüttel), Lieselotte 
Schneede (Eimsbüttel), Dr. Claus Schülke (BVF), Dr. René Schwartz (BVF), Heinz Werner Seier 
(Wandsbek), Ralf Staack (Hamburg-Nord), Katja Tatsch (BUE), Sigrid Thumm (BUE), Andrea Wäch-
ter (DFS), Matthias Wallner (TUIfly), Torsten Wagner (BUE), Thorsten Wolf (Kreis Segeberg) 
 
 
 
Die Kommission ist beschlussfähig. 
 
 
Die stellvertretende Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die anwesenden Kommissionsmitglieder 
und stellt Frau Martina Lütjens als neues Kommissionsmitglied für den Bezirk Hamburg-Nord und Frau 
Sigrid Thumm als neue Stellvertretung für die Behörde für Umwelt und Energie vor.  
 
 
Die stellvertretende Vorsitzende beginnt die Sitzung mit der Aussage, dass abgestimmt werden solle, 
ob TOP 1, die Wahl einer/s FLSK-Vorsitzenden, heute durchgeführt werde. Es ergibt sich eine längere 
kontroverse Diskussion, bei der hauptsächlich kritisiert wird, dass die Mitteilung über die Wahl eines 
neuen Vorsitzes zu kurzfristig an die Kommission erfolgt und vorher nicht bekannt gegeben worden sei, 
wer als Kandidat/in zur Wahl stehen würde. Dabei wurde mehrfach erklärt, dass es keinen dringenden 
Bedarf für die Wahl einer/s Vorsitzenden gebe, da nur gewährleistet sein müsse, dass die Kommission 
beschlussfähig sei, was auch ohne eine/n Vorsitzende/n gewährleistet wäre. Es wurde deswegen an-
geregt, die Wahl zu verschieben.  
 
Die stellvertretende Vorsitzende fasst die längere Diskussion mit dem Vorschlag zusammen, über die 
Aufnahme bzw. den Verbleib des TOP 1 auf der Tagesordnung abzustimmen Es werden geheime Wah-
len beantragt. Dem Antrag wird von der stellvertretenden Vorsitzenden stattgegeben.  
 
Die geheime Abstimmung über die Durchführung der Wahlen einer/eines FLSK-Vorsitzenden erfolgt.  
Die Auswertung ergibt 14 Ja-Stimmen, 13-Nein Stimmen und keine Enthaltungen.  
 
Die stellvertretende Vorsitzende gibt bekannt, dass der TOP 1 folglich durchgeführt wird. 
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TOP 1 
Wahl einer/eines FLSK-Vorsitzenden 
 
Die stellvertretende Vorsitzende Frau Roeder bewirbt sich auf den Vorsitz der FLSK. Ein Vertreter der 
BVF schlägt als Gegenkandidaten Herrn Kraft vor, welcher sich bereit erklärt, dass Amt im Falle einer 
erfolgreichen Wahl anzunehmen. 
 
Des Weiteren wird vom Vertreter des MELUR/SH Herr Dr. Schacht als möglicher Vorsitzender vorge-
schlagen. Es entsteht eine kurze Debatte darüber, ob Herr Dr. Schacht trotz seiner Abwesenheit zur 
Wahl aufgestellt werden kann. Die FLSB erklärt, dass sie bereits mit Herrn Schacht darüber gesprochen 
habe, und er sich den Vorsitz vorstellen könne.  
 
Die stellvertretende Vorsitzende fasst zusammen, dass drei Personen zur Wahl zum Vorsitzende/r der 
FSLK stehen: Herr Gebhard Kraft, Frau Elke Christina Roeder und Herr Dr. Uwe Schacht.  
Es wird eine geheime Wahl beantragt. Dem Antrag wird von der stellvertretenden Vorsitzenden statt 
gegeben.  
 
Ein Vertreter des BVF kritisiert erneut das Vorgehen, da er die Wahl als zu kurzfristig angesetzt sehe, 
und möchte nochmal auf sein Statement zur Wahl eines Vorsitzes im Protokoll zur 233. Sitzung der 
FSLK verweisen.  
 
Die geheime Wahl über den Vorsitz der FLSK erfolgt.  
Die Auswertung ergibt 2 Stimmen für Herrn Gebhard Kraft, 15 Stimmen für Frau Elke Christina Roeder 
und 10 Stimmen für Herrn Dr. Uwe Schacht.  
 
Frau Elke Christina Roeder hat die Wahl zur Vorsitzenden gewonnen und nimmt die Wahl an. Sie be-
dankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen.  
Sie gibt bekannt, dass in der nächsten FSLK-Sitzung die Wahl eines/r neuen ersten Stellvertretenden 
erfolgen wird.  
 
Die neu gewählte Vorsitzende fragt, ob es weitere Änderungswünsche zur TO gebe, ansonsten würde 
sie mit TOP 2 fortfahren. 
 
Die Kommission stimmt zu.  
 
 
TOP 2 
Stellungnahmen zu den Beschlüssen der 234. FLSK-Sitzung 
2.1 Beschluss zu TOP 1 Anpassung der Slotvergabe (FLSK-Drs. 27/18) Berichterstattung: BWVI, 

Flughafen 
 
Ein Vertreter der BWVI erläutert der Kommission die bereits vorliegende Stellungnahme vom 
16.09.2019 (vgl. FLSK-Drs. 18/19), welche im Kern besagt, dass die Vergabe der Slots durch den 
Flughafenkoordinator erfolge und dieser sich an der Betriebsgenehmigung des Hamburger Flughafens 
orientieren würde, welche eine Slotvergabe bis 23:00 Uhr vorsehe. Nur durch die Änderung der Be-
triebsgenehmigung könne die Vergabe der Slots verringert werden, dafür müsse die Betriebsgenehmi-
gung allerdings rechtswidrig sein oder der Flughafen müsse einen Antrag auf eine neue Betriebsgeneh-
migung stellen. Eine Rechtswidrigkeit der Betriebsgenehmigung sei nicht gegeben. Der Fluglärmschutz 
der betroffenen Anwohner des Flughafens wird durch eine Kombination von aktiven Lärmschutzmaß-
nahmen und passivem Lärmschutz gemäß den Vorgaben des Fluglärmgesetzes erreicht.  
 
Es folgt eine lebhafte Diskussion, ob es nicht andere Möglichkeiten für eine Rücknahme der Betriebs-
genehmigung geben würde, und ob nicht der Flughafen die Slotvergabe verweigern könne. Ebenfalls 
angemerkt wird, dass heutzutage mehr Slots in den späten Abend-/und Nachtstunden vergeben würden 
als zur Zeit der Genehmigung und die Flugzeuge zudem größer seien. Die Menge der vergebenen Slots 
dürfe nicht dazu führen, dass beispielsweise die Bahnbenutzungsregel 2.3 kaum noch Beachtung findet. 
Weiterhin würde aufgrund des Klimawandels die durchschnittliche Innentemperatur der Räume anstei-
gen, weswegen den Lärmgeschädigten andere passive Lärmschutzmaßnahmen (geeignetere Schall-
dämmlüfter) zur Verfügung stehen müssten. Des Weiteren wird angeführt, dass sich die aktuellen Lärm-
schutzmaßnahmen nicht auf die neusten Erkenntnisse der Fluglärmwirkungsforschung beziehen wür-
den.  
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Ein Vertreter der BWVI erklärt dazu, dass der Flughafen Hamburg eine 24-stündige Betriebspflicht habe 
und der Flughafenkoordinator Slots bis 23 Uhr Slots vergeben kann. Die BWVI hat dort keine Sankti-
onsmöglichkeiten und die FHG könne gegenüber den Airlines nur für die Beantragung früherer Slots 
werben. Zudem sei die Veränderung der Betriebsgenehmigung ausschließlich über eine teilweise Rück-
nahme oder einen teilweisen Widerruf aufgrund Rechtswidrigkeit (insbesondere bei Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung) möglich. Der Ausbau des passiven Lärmschutzes sei zudem ab-
hängig von der Bundesregierung, welche dafür durch regelmäßige Evaluierung des Fluglärmgesetzes 
die Maßstäbe schaffe.  
 
Auf Nachfrage erläutert der Vertreter der BWVI, dass die Bahnbenutzungsregelungen für Flüge ab 22.00 
Uhr keinen Einfluss auf die Slotvergabe nehmen würden. Auf die darauf folgende Nachfrage zum 
Rechtsgut „besonderes Verkehrsbedürfnis“ antwortete der Vertreter der BWVI, dass sich diese auf die 
Rechtsprechung am Frankfurter Flughafen beziehe. Das Gericht hatte für den Frankfurter Flughafen 
festgestellt, dass dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung durch eine sukzessive Abnahme des nächtlichen 
Flugverkehrs entsprochen werden müsse. Darauf könne verzichtet werden, wenn sachliche Gründe 
einen bestimmten Verkehrsbedarf in dieser Zeit rechtfertigen würde. Für den Flughafen Hamburg liegt 
ein solcher besonderer Verkehrsbedarf durch seine Verkehrsfunktion und Stellung im Luftverkehrsnetz 
(u.a. Zubringerfunktion zu Luftdrehkreuzen) vor. 
 
Der Vertreter der FHG äußert sich diesbezüglich, dass kein Antrag auf eine neue Betriebsgenehmigung 
gestellt werde um wirtschaftliche Verluste zu vermeiden. Es werde aber weiterhin versucht Einfluss auf 
die Fluggesellschaften zu nehmen, so dass weniger Slots nach 22.00 Uhr geplant werden. Die Flüge 
sollen möglichst Slots vor 22.30 Uhr vom Flughafenkoordinator erhalten. Zudem werde über die Slot-
performancegruppe der Druck auf Problemairlines erhöht. 
Der Ansatz der FHG ab 22.30 Uhr keine Slots mehr planen zu wollen, wird von einem Vertreter der BVF 
lobend erwähnt und es wird darum gebeten, diese Vorgehensweise weiterhin beizubehalten.  
 
Weiterhin erklärt ein Vertreter der BVF, dass die Lärmschutzzonenberechnung des Hamburger Flugha-
fens nicht mehr aktuell sei und aufgrund höherer Passagierzahlen (höheres Gewicht) ein Flugzeug um 
bis zu 6 Dezibel lauter sein könne. Es wird außerdem darauf verwiesen, dass es sich bei dem Flughafen 
Hamburg um einen innerstädtischen Flughafen handele und deswegen strengere Regeln zu befolgen 
wären. Zudem würden viele Slots in die Morgen- und Abendstunden gelegt werden, und zur Mittagszeit 
sei verhältnismäßig wenig Betrieb. Dieser Ansatz solle ebenfalls überdacht werden.  
 
Der Vertreter der FHG erklärt dazu, dass in die Berechnungen zum Lärmschutzbereich für den Progno-
sezeithorizont (6 verkehrsreichsten Monate des Jahres 2020) ca. 120.000 Flugbewegungen eingestellt 
wurden, derzeit (2018) aber ca. 30.000 Flugbewegungen weniger stattfinden. Somit sind die ausgewie-
senen Lärmschutzzonen größer als sie sich aus der tatsächlichen Fluglärmbelastung ergeben würden. 
 
Die Kommission nimmt Kenntnis.  
 
 
2.2 Beschluss zu TOP 3 Folgen des Flughafenausbaus für die Bevölkerung (FLSK-Drs. 02/19 und 

11/19) Berichterstattung BWVI,BA Nord, Flughafen 
 
Ein Vertreter der BWVI fasst kurz seine schriftliche Stellungnahme zum TOP 2.2 vom 16.09.2019 zu-
sammen (vgl. FSLK-Drs. 19/19). Es wird festgehalten, dass gegen den Flughafenausbau ein Klage-
verfahren läuft, weswegen die BWVI nicht voll umfänglich auskunftsfähig ist, da der zeitliche Verlauf 
des Klageverfahrens noch nicht bekannt ist.  
Weiter erklärt der Vertreter der BWVI, dass es für diesen Ausbau keines Planungsfeststellungsverfah-
rens bedürfe, da aufgrund der fehlenden wesentlichen Beeinträchtigung privater oder öffentlicher Be-
lange die Voraussetzungen des § 74 Abs. 6 HmbVwVfG zur Erteilung einer Plangenehmigung statt 
einer Planfeststellung gegeben sind. Durch die Bauvorhaben wird der Koordinierungseckwert des Ham-
burger Flughafens nicht erhöht, weshalb der Flughafenausbau weder zu mehr Flugbetrieb noch zu einer 
wesentlich höheren Lärmbelastung für Anwohner/innen führen werde. 
 
Ein Vertreter der BVF äußert dazu, dass der Koordinationseckwert grundsätzlich zwar nicht tangiert 
werde, aber dass es aufgrund der höheren Passagierabfertigungsmöglichkeiten zu mehr Flugverkehr 
kommen könnte und dies wiederum zu einer deutlich höheren Lärmbelastung der Anwohner/innen bei-
trage. Eine Beeinflussung Dritter sei aufgrund der steigenden Lärmbelästigung folglich sehr wohl gege-
ben. Demzufolge hätte es eines Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung bedurft. 
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Die Vorsitzende ergreift das Wort und erläutert, dass in der letzten Sitzung beschlossen wurde, auch 
eine Stellungnahme vom Vertreter des Bezirkes Hamburg-Nord bzgl. der Baugenehmigung anzuhören. 
Ein Vertreter des Bezirks Hamburg-Nord bezieht sich daraufhin auf seine schriftliche Stellungnahme 
vom 10.09.2019 (vgl. FLSK-Drs. 20/19) und erläutert, dass bei der Erteilung der Baugenehmigung 
ausschließlich baurechtliche Fragestellungen zu prüfen sind.  Plangenehmigungs- oder Planfeststel-
lungsverfahren, in denen auch die Fluglärmbetroffenheit der Anwohner/innen betrachtet wird, seien fe-
derführend von der zuständigen Fachbehörde (hier BWVI) durchgeführt worden und würden nicht in der 
Zuständigkeit des Bezirksamtes liegen. Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens zur „Pier Süd 
Rückseite und Umgestaltung Vorfeld 1 Süd“ wurde das Bezirksamt als Träger öffentlicher Belange le-
diglich beteiligt.  
 
Die Kommission nimmt Kenntnis.  
 
 
2.3 Beschluss zu TOP 6 Aktualisierung der Geschäftsordnung 

Anträge des Kreises Pinneberg 
(1) Rücknahme Änderungen § 2 Abs. 1 GO (FLSK Drs. 16/19) 
(2) Berichterstattung über Entwicklung Mitgliederzahl 

a. Berufung weiterer Mitglieder 
b. Entbindung weiterer Mitglieder 

(3) Teilnahme Dritter an Sitzungen der FLSK (FLSK-Drs. 17/19)  
 

Die Vorsitzende eröffnet das Thema und erklärt, dass noch keine aktualisierte Geschäftsordnung vor-
liege, da noch Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung bestehen, über die in der heutigen Sitzung 
abgestimmt werden sollen.  
 
Sie erteilt dem Antragsteller aus Pinneberg das Wort, welcher auf seinen schriftliche Antrag zur Aktua-
lisierung der Geschäftsordnung verweist, welche den Kommissionsmitgliedern bereits vorliegt (vgl. 
FLSK-Drs. 16/19). Die Vorsitzende erfragt, ob es Fragen oder Anregungen zu diesem Antrag gäbe, um 
ansonsten mit einer Abstimmung fortzufahren. 
 
Ein Vertreter der BVF weist an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass er an seinen Kritikpunkten 
von der damaligen Beschließung der Geschäftsordnung festhält und die bestehende Größe der Kom-
mission als sehr wichtig erachtet, damit auch das gesamte politische Spektrum und die verschiedenen 
Meinungen angemessen abgebildet werden können. 
 
Die Kommission nimmt Kenntnis.  
 
Die Vorsitzende lässt über den ersten Beschlussvorschlag abstimmen. Der Beschlussvorschlag lautet 
wie folgt:  
„ Die auf der 234. Sitzung am 14.06.2019 beschlossene Änderung zu §2 Abs. 1 GO wird zurück-
genommen“ 

 
Der Beschlussantrag wird mit 2 Ja Stimmen, 22 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.  
 
Die Vorsitzende lässt über den zweiten Beschlussvorschlag abstimmen. Der Beschlussvorschlag lautet 
wie folgt:  

„ Die FLSB und die BWVI werden gebeten: 
a) Bericht zu erstatten über die „besonderen Umstände“, die geltend gemacht wurden 

für die Berufung weiterer Mitglieder für die Bezirke Nord und Eimsbüttel sowie die 
BVF und wann und durch wen darüber entschieden wurde, insbesondere konkret zu 
dem angewendeten Verfahren bei der Ablehnung des Antrages des Bezirks Wands-
bek durch die FLSK in deren 223. Sitzung am 07.10.2016; 

b) Zu berichten und zu erläutern, ob und welche Möglichkeiten ihrer Ansicht nach be-
stehen, die erteilten Berufungen zusätzlicher Mitglieder nach § 2 Abs. 1 GO auch wie-
der zurückzunehmen, wenn die gem. § 2 Abs. 1 GO geforderten „ besonderen Um-
stände“ nicht mehr vorliegen bzw. bereits zum Zeitpunkt der Berufung nicht vorge-
legen haben“ 
 

Der Beschlussantrag zu a) wird mit 7 Ja Stimmen, 14 Nein Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.  
Der Beschlussantrag zu b) wird mit 6 Ja Stimmen, 18 Nein Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt 
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Die Vorsitzende fährt mit der TO fort und erteilt dem Antragsteller aus Pinneberg für den dritten Be-
schlussantrag das Wort. Dieser erklärt, dass auch für diesen die Gründe schriftlich vorliegen und es 
keiner weiteren Erläuterungen bedürfe (vgl. FLSK-Drs. 17/19). Ein Vertreter des MWVATT SH ergänzt 
den Antrag dahingehend, dass für § 5 ein neuer Absatz 7 für die Änderung eingefügt werden sollte, statt 
diesen nach Absatz 6 Satz 1 einzufügen. Der Antragsteller stimmt diesem Vorgehen zu.  
 
Die Vorsitzende lässt über den Beschlussantrag zur Änderung der §§ 5 und 11 der Geschäftsordnung 
abstimmen. Die Änderungen lauten wie folgt: 

 
„Zu § 5 GO 
Folgender Abs. 7 wird ergänzt: Zu den Sitzungen der Kommission können im Einzelfall 
auch fach- oder sachkundige Personen hinzugezogen werden, wenn dies der Kommis-
sion sinnvoll oder erforderlich erscheint, um sie z.B. bei konkreten Themen oder Fragen 
zu beraten, Fachvorträge zu halten oder in anderer Weise die Mitglieder der Kommission 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Andere Personen als hier vorstehend ausdrücklich ge-
nannt, haben keinen Zugang zu den Sitzungen.“ 
 
„Zu § 11 GO 
 In der Überschrift werden die Worte „und Sachverständige“ gestrichen. 
Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen.“ 

 
Der Beschlussantrag wird mit 14 Ja Stimmen, 11 Nein Stimmen und 1 Enthaltung angenommen und 
der § 5 GO entsprechend um Abs. 7 ergänzt.  
 
Die Vorsitzende erklärt, dass die Geschäftsordnung erneuert und zeitnah allen Kommissionsmitgliedern 
zur Verfügung gestellt wird.  
 
Die Kommission nimmt Kenntnis 
 
 
TOP 3 
Klimaschutz am Flughafen, Berichterstattung FHG, BVF 
 
Der Vertreter der FHG präsentiert das Thema Klimaschutz am Flughafen wobei verdeutlicht wird, wel-
che verschiedenen Maßnahmen der Flughafenbetreiber zur Senkung der CO2 Belastung ergreift (vgl. 
FLSK-Drs. 21/19). Das Gesamtvolumen des CO2-Ausstoßes betrug für 2018 laut LTO-Zyklus  132.000 
Tonnen CO2 pro Jahr für den bodennahen Flugbetrieb und 15.000 Tonnen für den reinen Bodenbetrieb.   
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei dem Vertreter der FHG und erteilt das Wort einem Vertreter der BVF, 
welcher über die Klimalast des Hamburger Flughafens berichtet (vgl. FLSK-Drs. 22/19). Die CO2-
Belastung wird in diesem Vortrag - zusätzlich zur Vorgehensweise der FHG - mit Hilfe des Halbstre-
ckenprinzips errechnet, wobei der Kerosinverbrauch der halben Flugstrecke von und nach Hamburg zu 
Grunde gelegt wird. Dieser wird in die entsprechende CO2-Emission umgerechnet (1,0 Liter Kerosin = 
2,76 kg CO2) und mit dem Radiative Forcing Index (RFI) von 2,7 multipliziert, um den die CO2-
Schadwirkung in einer Reiseflughöhe von 8-10 km höher ist. Hieraus ergibt sich für das Jahr 2018 ein 
Wert von etwa 2,0 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent als CO2-Gesamtbelastung des Flughafenbetriebes. Der 
Vortragende erklärt, dass sich diese Menge  gut mit dem Vergleichswert von 2,12 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalent deckt, welcher – basierend auf den Erhebungen des Statistikamts Nord - die Menge des 
getankten Kerosins am Hamburger Flughafen als Berechnungsgrundlage nimmt.  
 
Es folgen mehrere Beiträge über die verschiedenen Berechnungsmethoden und die verschiedenen 
Zahlen die im Zusammenhang mit der CO2-Belastung des Hamburger Flughafens bestehen. So erklärt 
die FLSB, dass der Klimaplan voraussichtlich im Dezember 2019 verabschiedet werden soll. Die dem 
Klimaplan zugrunde liegenden Zahlen werden vom Statistikamt Nord erhobenen. Dies waren für 1990 
ca. 660.000 Tonnen und für 2016 über 800.000 Tonnen CO2-Belastung durch den Flughafen. Basis des 
Statistikamtes sind die am Flughafen von den Flugzeugen getankten Kraftstoffmengen. Die Methodik 
der Erfassung entspricht der Methodik der anderen Bundesländer und ist ein bundeseinheitliches Ver-
fahren, mit dem das Statistikamt Nord bilanziert. Im Klimaplan werde die Klimaleitstelle auch eine ge-
nauere Aussage zur Berechnung der CO2-Belastung des Hamburger Flughafens ausführen. Der Ver-
treter des FHG weist ebenfalls daraufhin, dass es am Ende des Jahres einen IPCC-Report geben 
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werde, wo die CO2-Belastung auch anders berechnet und dargestellt sei. Ergänzend erklärt eine Ver-
treterin der BWVI, dass auch für die BWVI immer noch unklar sei, welche Berechnungsmethode richtig 
erscheine und dass hierzu noch eine Klärung erfolgen müsse.  
 
Die Vorsitzende beendet die Diskussion und erläutert, dass der Klimaplan Hamburg erst Ende des Jah-
res vorliegen werde, weswegen die Debatte auf die erste Sitzung im nächsten Jahr verschoben werden 
sollte. Daraufhin meldet sich ein Vertreter des Kreises Segeberg zu Wort und empfiehlt für das umfang-
reiche und wichtige Thema „Klimaschutz am Flughafen“ eine Sondersitzung innerhalb des ersten Halb-
jahres 2020 abzuhalten.  
Die Vorsitzende befürwortet den Vorschlag und die Kommission stimmt diesem ohne Einwände zu.  
 
 
Die Vorsitzende erklärt, dass aufgrund der fortgeschrittenen Zeit der TOP 4 nur kurz angesprochen 
werde und die Präsentation der FLSB zu den Verspätungen in 2019 anschließend als Anlage dem Pro-
tokoll beigefügt wird. Die TOP 5.1, 6 und 7 werden auf die nächste Sitzung am 06.12.2019 vertagt,  über 
den Antrag in TOP 5.2 soll die Kommission allerdings noch abstimmen.  
 
Die Kommission stimmt zu.  
 
 
TOP 4   
Verspätung, Berichterstattung FLSB und Flughafen 
 
Die FLSB nennt kurz die wichtigsten Zahlen der Flugverspätungen für 2019. Die Anzahl der Verspätun-
gen betragen von Januar 2019 bis einschließlich August 2019 insgesamt 495 und sind im Vergleich 
zum letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Die Präsentation der Verspätungen für 2019 liegt dem Pro-
tokoll als Anlage bei (vgl. FLSK-Drs. 23/19). 
Der Vertreter der FHG stellt ebenfalls kurz die Verspätungen der letzten drei Monate vor. Diese liegen 
dem Protokoll  auch als Anlage bei (vgl. FLSK-Drs. 24/19) 
 
Abschließend erfolgt ein Beitrag einer Vertreterin aus Eimsbüttel, die sich über die Vorkommnisse vom 
13.09.2019 am Hamburger Flughafen beschwert. Durch eine einstündige Flughafensperrung, die von 
einem Unbekannten verursacht worden war, der ohne Bordkarte in ein Flugzeug gelangt ist, sind er-
heblich mehr Flugzeuge nach 23:00 Uhr gestartet, und zwei Starts erfolgten auch noch nach 00:00 Uhr. 
Der Vertreter der FHG erklärt, dass der Flughafen dafür nicht verantwortlich sei, und viele andere Flüge 
hätten storniert werden müssen. Weiterhin gibt die Vertreterin von Eimsbüttel an, dass noch um 01:15 
Uhr Flugverkehr am Flughafen Hamburg zu hören gewesen sei und dies für die Anwohner/Innen eine 
enorme Belastung darstelle. 
 
Die FLSB erklärt daraufhin, dass an diesem Abend zwei Ausnahmegenehmigungen für verspätete Pas-
sagier- und Linienflüge bis 00.30 Uhr gewährt worden sind und dass zwischen 02.43 Uhr und 03.19 Uhr 
ein Helikopterflug der Hamburger Polizei am Flughafen Hamburg stattfand. Die Polizei könne, genauso 
wie Militärflüge oder Hilfs-/ und Gesundheitsflüge, jederzeit ohne Ausnahmegenehmigung starten und 
landen.  
 
Die Kommission nimmt Kenntnis 
 
 
TOP 5 
FLSK vor Ort in Quickborn am 25.06.2019 
5.1 Bericht des Ortstermins, Berichterstattung BUE, Flughafen, (DFS) 
 
Der TOP 5.1 wird aufgrund des Zeitmangels auf die nächste Sitzung vertagt.  
 
5.2 Antrag der Stadt Quickborn zur Überprüfung der Abflugrouten (FLSK-Drs. 15/19) 
 
Die Vorsitzende möchte zum Schluss der Sitzung über den Antrag der Stadt Quickborn zu Überprüfung 
der Abflugrouten (vgl. FLSK-Drs. 15/19) abstimmen. Die Zusammenfassung des Sachverhaltes liegt 
der Kommission schriftlich vor. Die vorgeschlagene Maßnahme lautet: 
 
„Die DFS wird gebeten, die Einhaltung des Flugkorridors zwischen Quickborn-Heide und Fried-
richsgabe zu überprüfen. Weiterhin wird um Stellungnahme zu dem Bürgersvorschlag gebeten, 



�

�

�

die Routen RAMAR, AMLUH und LUB geringfügig nach Südosten zu verschieben um eine Lärm-
minderung in Quickborn-Heide zu erreichen.“   
 
Der Beschlussantrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
TOP 6 Berichte Mobile Messstationen und TOP 7 Sonstiges werden ebenfalls aufgrund des Zeit-
mangels auf die nächste Sitzung vertagt. 
 
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei den Teilnehmern und schließt die Sitzung um 13:15 Uhr.  
 
 
 
 
 
 
Für die Niederschrift:      Genehmigt: 
 
 
gez. Katja Tatsch       gez. Elke Christina Roeder 



 
 
Antrag zur 235. Sitzung der FLSK am 20.09.2019 
 
 
Antragsteller: Manfred Quade, Vertreter für den Kreis Pinneberg 
 
Thema: Geschäftsordnung (GO) der FLSK 
              hier: § 2 Abs.1GO Mitgliedschaft, Anzahl der Vertreter in der Kommission 
 
Bezug:  - 234. Sitzung vom 14.06.2019 (TOP 6) 
              - Protokoll der Arbeitsgruppensitzung GO vom 16.04.2019 (TOP 2) 
              - 223. Sitzung vom 07.10.2016 (TOP 6) 
 
Sachverhalt: 
 
In der Arbeitsgruppensitzung hat die FLSB berichtet, dass sie bereits häufig gefragt worden sei, 
warum die Bezirke Nord und Eimsbüttel jeweils 4 Mitglieder, Wandsbek und Altona aber nur jeweils 
1 Mitglied in die Kommission entsenden. Sie habe dafür auch keine sachgerechte Erklärung finden 
können. Zudem solle ja auch nach § 32 b, Abs. 4 LuftVG eine FLSK nicht mehr als 15 Mitglieder 
haben. Aktuell habe unsere FLSK 27 Mitglieder. 
Darüber gab es in der Sitzung der AG eine lebhafte Diskussion, aber keine Entscheidung, die 
Anzahl der Mitglieder im Rahmen der Vorgaben gem GO und LuftVG zu halten, sondern lediglich 
den Minimalkonsens, die Regelung unter § 2, Abs. 1 GO unverändert zu lassen und im Übrigen 
anzustreben, die „Kommission nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen des § 2 (1) GO zu 
vergrößern“. 
Dieses Thema wurde auf der letzten Sitzung der FLSK ebenfalls kontrovers diskutiert und dabei 
auch an die Mitglieder appelliert, den Mut aufzubringen, die FLSK im Sinne einer besseren 
Arbeitsfähigkeit zu verkleinern. 
Die in der Sitzung aufgeworfene Frage, wann denn die Anzahl der Mitglieder für die Bezirke Nord 
und Eimsbüttel auf 4 erhöht worden sei und mit welcher Begründung, d.h. welches die dafür 
geforderten besonderen Umstände des Einzelfalles gewesen seien, konnte nicht beantwortet 
werden. Die FLSB vermutete aber, dass es die erhöhte Anzahl von Mitgliedern für die beiden 
genannte Bezirke bereits von Beginn an gegeben habe. 
Die stellvertretende Vorsitzende beendete die Diskussion mit dem Hinweis darauf, dass die AG 
keinen Konsens erzielt habe und appelliert an die Kommission, das zu akzeptieren. Die FLSB 
ergänzte, dass sie vermute, dass „eine Änderung der gewachsenen Strukturen nicht 
mehrheitsfähig wäre“. Daraufhin wurde eine Abstimmung hierüber auch nicht mehr durchgeführt. 
Lediglich der spontane Änderungsvorschlag eines Mitgliedes, § 2, Abs. 1, S. 1 zu ändern durch die 
Hinzufügung des Wortes „mindestens“ vor „je eine Vertreterin....“, findet eine Mehrheit. 
 
Stellungnahme : 
Dieser vorstehende beschriebene Änderungsvorschlag wurde mit lediglich 6 Ja-Stimmen gegen 3 
Nein-Stimmen bei allerdings bemerkenswerten 13 Enthaltungen angenommen, ohne noch darüber 
zu diskutieren, was aber sinnvoll gewesen wäre. Denn so ist die Regelung irreführend, um nicht zu 
sagen, dass damit die Intention von § 2 Abs.1, S.1 ins Gegenteil gedreht wird. 
Aus dem Begriff „mindestens“ folgt ja logisch, dass es ohne weiteres auch mehr sein können. Aber 
dass soll ja gerade nicht sein, sondern es soll im Regelfall je Institution nur ein Mitglied in der 
Kommission vertreten sein. Und nur ausnahmsweise, wenn besondere Umstände dies erfordern, 
auch einmal mehr. 
Wenn nun sogar gleich 3 für die 2 Bezirke und 2 weitere Miglieder für die BVF in die Kommission 
entsandt wurden, müssen ja zu dem Zeitpunkt ganz besondere Umstände vorgelegen haben und 
immer noch vorliegen. 
Da jedes einzelne Mitglied für die FLSK von der Genehmigungsbehörde berufen werden muß, hat 
es bei der BWVI dann auch ganz bestimmt eine Überprüfung im Hinblick auf die seinerzeit 
behaupteten besonderen Umstände gegeben. 
Es wäre auch sachgerecht gewesen, wenn sowohl in der Sitzung der AG-GO wie auch in der 
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anschließenden FLSK-Sitzung berücksichtigt worden wäre, dass von den insgesamt 12 
Teilnehmern der AG-GO, soweit erkennbar, lediglich 7 auch selbst Mitglieder in der FLSK sind und 
von diesen allein 5 aus den Bezirken Nord  und Eimsbüttel sowie BVF entsandt worden sind, also 
aus den Institutionen, die in der FLSK mit jeweils mehreren Mitgliedern vertreten sind. 
 
Insofern kann das Ergebnis der Diskussion zu TOP 2 in der AG-Sitzung nicht überraschen. 
Und schon gar nicht kann der Schluß gezogen werden, dass ein Antrag auf „Änderung der 
gewachsenen Strukturen“ der Mitgliederschaft in der FLSK „nicht mehrheitsfähig wäre“. 
Das Gegenteil scheint eher zuzutreffen. In der 223. Sitzung am 07.10.2016 wurde unter TOP 6 der 
Antrag des Vertreters des Bezirks Wandsbek weitere Mitglieder aus Wandsbek in die FLSK zu 
berufen, von der FLSK bei nur einer Ja-Stimme mehrheitlich abgelehnt mit dem Hinweis auf § 32 b 
LuftVG. Diese Abstimmung liegt noch nicht einmal 3 Jahre zurück. Warum also sollte man davon 
ausgehen, dass eine Abstimmung, die ebenfalls auf eine Verkleinerung der Anzahl der Mitglieder 
gerichtet ist, heute nicht mehr mehrheitsfähig wäre? 
Losgelöst davon ist der Antragsteller aber der Ansicht, dass es nicht Sache der FLSK ist, darüber 
abzustimmen, ob und wieviele Mitglieder zusätzlich in die FLSK berufen werden. Das sollte gem. § 
2 Abs. 1 und 2 GO allein Sache der Genehmigungsbehörde sein, wenn ihr von den in  der FLSK 
vertretenen Institutionen ein (zusätzliches) Mitglied benannt wird. 
Insofern sieht der Antragsteller auch überhaupt keine Notwendigkeit für irgendeine Änderung der 
GO, vielmehr sollte einfach nur konsequent nach den Regeln der GO gehandelt werden. 
 
 
Beschlußvorschlag 
 
es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1.) 
Die auf der 234. Sitzung am 14.06.2019 beschlossene Änderung zu § 2 Abs. 1 GO wird  
zurückgenommen; 
 
2.) 
Die FLSB und die BWVI werden gebeten: 
a)  Bericht zu erstatten über die „besonderen Umstände“, die geltend gemacht wurden für die 
Berufung weiterer Mitglieder für die Bezirke Nord und Eimsbüttel sowie die BVF und wann und  
durch wen darüber entschieden wurde, weitere Mitglieder in die FLSK zu berufen bzw. zuzulassen. 
Es sollte dabei auch berichtet und erläutert werden, nach welchen Regelungen bzw. Verfahren 
darüber entschieden wurde, insbesondere konkret zu dem angewendeten Verfahren bei der 
Ablehnung des Antrags des Bezirks Wandsbek durch die FLSK in deren 223. Sitzung am 
07.10.2016; 
 
b)  zu berichten und zu erläutern, ob und welche Möglichkeiten ihrer Ansicht nach bestehen, die 
erteilten Berufungen  zusätzlicher Mitglieder nach § 2, Abs. 1 GO auch wieder zurückzunehmen, 
wenn die  gem. § 2, Abs. 1 GO geforderten „besonderen Umstände“ nicht mehr vorliegen bzw. 
bereits zum Zeitpunkt der Berufungen nicht vorgelegen haben; 
 
3) 
Rein vorsorglich weist der Antragsteller darauf hin, dass er sich ausdrücklich vorbehält, in der 
Sitzung ggf. Zusatz- oder Ergänzungsanträge gem § 7 Abs. 3 GO zu stellen, wenn sich das nach 
den Berichten durch die FLSB und die BWVI als sinnvoll anbietet. 
 
Quickborn, d. 19.08.2019 
 



 
 
Antrag zur 235. Sitzung der FLSK Hamburg am 20.09.2019 

 
 
Antragsteller:  Manfred Quade, Vertreter für den Kreis Pinneberg 
 
Thema: Geschäftsordnung der FLSK, 
              hier: Teilnahme Dritter an Sitzungen der FLSK (Gaststatus) 
 
Bezug:  - 234. Sitzung vom 14.06.2019 (TOP 6) 
              - Protokoll der Arbeitsgruppen-Sitzung Geschäftsordnung vom 16.04.2019 (TOP 4) 
 
 
Sachverhalt: 
Die kontroverse Diskussion in der AG- Geschäftsordnung zu TOP 4 führte zu dem Vorschlag, der 
FLSK drei Fragen zur Abstimmung vorzulegen. 
Das Ergebnis der Abstimmung in der FLSK war, Gäste auf Einzelantrag zu den Sitzungen der 
FLSK zuzulassen. Die Zulassung von Dauergästen wurde mehrheitlich abgelehnt und in 
Konsequenz daraus entfiel die Notwendigkeit über den Antrag der Moderatorin der „Allianz für 
Fluglärmschutz“ als Dauergast zugelassen zu werden, abzustimmen. 
Zum Inhalt der Diskussion im Einzelnen kann auf das Protokoll der Arbeitsgruppensitzung und der 
FLSK-Sitzung verwiesen werden. 
 
Stellungnahme: 
Die mehrheitlich getroffene Entscheidung der FLSK, sog. Gäste auf Einzelantrag zu den Sitzungen 
zuzulassen, findet nach Ansicht des Antragstellers keine Grundlage in der Geschäftsordnung (GO) 
der FLSK, ganz im Gegenteil. § 5 Abs. 5 der GO sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass  die 
Sitzungen der Kommission nicht öffentlich sind. 
Zu den Sitzungen einzuladen (obligatorisch) sind lediglich Vertreter der Genehmigungsbehörde, 
des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung sowie der für die Flugsicherung am Flughafen 
zuständigen Stelle (§ 5 Abs. 6 GO). 
Ansonsten sieht die GO ( § 11 Abs. 3) lediglich die Möglichkeit vor, Sachverständige zur Sitzung 
zuzulassen oder hinzuzuziehen. 
Wenn man also anderen Personen als Gast Zutritt zu einer Sitzung der FLSK ermöglichen wollte, 
müsste dafür  eine ausdrückliche Regelung geschaffen werden. 
Dann muß allerdings auch gefragt werden, wie das konkret geschehen soll. Soll jedem Bürger, 
Verein oder sonstigen Institutionen ohne besondere Begründung Zugang zur Sitzung gewährt 
werden?  Soll jeder/jede dann das Recht haben, in der Sitzung Fragen zu stellen und 
mitzudiskutieren? 
Das kann nicht gewollt sein. Die Mitglieder der FLSK sollen unbeeinflußt und ungestört ihre Arbeit 
tun können und sich für ihre Aufgabe als Beratungsgremium allein von Sachargumenten leiten 
lassen und nicht in die Versuchung kommen, sich in der Sitzung mit populistischen Argumenten an 
die teilnehmende Öffentlichkeit zu wenden. Es ist nirgendwo in der GO auch nur ansatzweise 
erkennbar, dass die Möglichkeit eingeräumt werden kann, der Öffentlichkeit Zugang zu den 
Sitzungen der FLSK zu geben, um „mehr Transparenz zu schaffen und die Akzeptanz des 
Gremiums in der Bevölkerung zu erhöhen“ (vgl. Protokoll der AG-GO zu TOP 4). 
 
Für die Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltungen „FLSK vor Ort“ ihre 
Fragen zu stellen und ihre Meinung kundzutun. Davon wird auch aktiv Gebrauch gemacht und 
darüber wird auch in der Presse umfassend berichtet. 
Im Übrigen ist in § 10 GO klar und abschließend geregelt, wie die Öffentlichkeit  über die Tätigkeit 
der Kommission informiert wird. 
 
Wenn ungeachtet dessen  gewünscht wird, Gäste von Fall zu Fall zuzulassen, dann sollte es dafür 
klare Kriterien geben, wann und warum jemand eingeladen werden soll. 
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Vermieden werden sollte, dass die Tür für jedermann jederzeit offen steht. 
 
Wenn ohne jegliche Regelung Gäste teilnehmen dürfen,  besteht die Gefahr, dass Präzedenzfälle 
geschaffen werden, mit der Konsequenz, dass Wünsche auf Teilnahme nicht mehr abgelehnt 
werden können. 
 
Vorzuziehen wäre nach Ansicht des Antragstellers eine Regelung, mit der konkret die Möglichkeit 
geschaffen wird, sach- und fachkundige Personen einladen zu können, wenn dies im Interesse der 
Arbeit der FLSK ist, um z. B. die Mitglieder zu beraten.  Die GO sieht so etwas in § 11 zwar bereits 
vor, allerdings beschränkt auf „Sachverständige“. Das könnte eine unnötige Einschränkung sein, 
wenn der Begriff  eng ausgelegt wird. 
Hier bietet sich eine Änderung zu § 11 an und gleichzeitig eine Ergänzung zu § 5 Abs. 6. Da dort 
bereits das Thema Teilnahme an und Zugang zu den Sitzungen geregelt ist, gehört eine 
Ergänzung systematisch auch dorthin. 
 
Beschlußvorschlag: 

 
Die FLSK beschließt folgende Änderungen zur Geschäftsordnung: 
 
zu § 11 
In der Überschrift werden die Worte „und Sachverständige“ gestrichen. 
Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen. 
 
zu § 5 
Abs. 6 wird nach S. 1 wie folgt ergänzt: 
„Zu den Sitzungen der Kommission können im Einzelfall auch fach- oder sachkundige Personen 
hinzugezogen werden, wenn dies der Kommission sinnvoll oder erforderlich erscheint, um sie z.B. 
bei konkreten Themen oder Fragen zu beraten, Fachvorträge zu halten oder in anderer Weise die 
Mitglieder der Kommission bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Andere Personen, als hier vorstehend ausdrücklich genannt, haben keinen Zugang zu den 
Sitzungen.“ 
 
 
Quickborn, d. 19.08.2019 
 
 



FLSK-Drs. 15/19



 

 

Antrag zur 235. Sitzung der FLSK am 20.09.2019 
 
 
Antragsteller: Manfred Quade, Vertreter für den Kreis Pinneberg 
 
Thema: Geschäftsordnung (GO) der FLSK 
              hier: § 2 Abs.1GO Mitgliedschaft, Anzahl der Vertreter in der Kommission 
 
Bezug:  - 234. Sitzung vom 14.06.2019 (TOP 6) 
              - Protokoll der Arbeitsgruppensitzung GO vom 16.04.2019 (TOP 2) 
              - 223. Sitzung vom 07.10.2016 (TOP 6) 
 
Sachverhalt: 
 
In der Arbeitsgruppensitzung hat die FLSB berichtet, dass sie bereits häufig gefragt worden sei, 
warum die Bezirke Nord und Eimsbüttel jeweils 4 Mitglieder, Wandsbek und Altona aber nur jeweils 
1 Mitglied in die Kommission entsenden. Sie habe dafür auch keine sachgerechte Erklärung finden 
können. Zudem solle ja auch nach § 32 b, Abs. 4 LuftVG eine FLSK nicht mehr als 15 Mitglieder 
haben. Aktuell habe unsere FLSK 27 Mitglieder. 
Darüber gab es in der Sitzung der AG eine lebhafte Diskussion, aber keine Entscheidung, die 
Anzahl der Mitglieder im Rahmen der Vorgaben gem GO und LuftVG zu halten, sondern lediglich 
den Minimalkonsens, die Regelung unter § 2, Abs. 1 GO unverändert zu lassen und im Übrigen 
anzustreben, die �Kommission nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen des § 2 (1) GO zu 
vergrößern�. 
Dieses Thema wurde auf der letzten Sitzung der FLSK ebenfalls kontrovers diskutiert und dabei 
auch an die Mitglieder appelliert, den Mut aufzubringen, die FLSK im Sinne einer besseren 
Arbeitsfähigkeit zu verkleinern. 
Die in der Sitzung aufgeworfene Frage, wann denn die Anzahl der Mitglieder für die Bezirke Nord 
und Eimsbüttel auf 4 erhöht worden sei und mit welcher Begründung, d.h. welches die dafür 
geforderten besonderen Umstände des Einzelfalles gewesen seien, konnte nicht beantwortet 
werden. Die FLSB vermutete aber, dass es die erhöhte Anzahl von Mitgliedern für die beiden 
genannte Bezirke bereits von Beginn an gegeben habe. 
Die stellvertretende Vorsitzende beendete die Diskussion mit dem Hinweis darauf, dass die AG 
keinen Konsens erzielt habe und appelliert an die Kommission, das zu akzeptieren. Die FLSB 
ergänzte, dass sie vermute, dass �eine Änderung der gewachsenen Strukturen nicht 
mehrheitsfähig wäre�. Daraufhin wurde eine Abstimmung hierüber auch nicht mehr durchgeführt. 
Lediglich der spontane Änderungsvorschlag eines Mitgliedes, § 2, Abs. 1, S. 1 zu ändern durch die 
Hinzufügung des Wortes �mindestens� vor �je eine Vertreterin....�, findet eine Mehrheit. 
 
Stellungnahme : 
Dieser vorstehende beschriebene Änderungsvorschlag wurde mit lediglich 6 Ja-Stimmen gegen 3 
Nein-Stimmen bei allerdings bemerkenswerten 13 Enthaltungen angenommen, ohne noch darüber 
zu diskutieren, was aber sinnvoll gewesen wäre. Denn so ist die Regelung irreführend, um nicht zu 
sagen, dass damit die Intention von § 2 Abs.1, S.1 ins Gegenteil gedreht wird. 
Aus dem Begriff �mindestens� folgt ja logisch, dass es ohne weiteres auch mehr sein können. Aber 
dass soll ja gerade nicht sein, sondern es soll im Regelfall je Institution nur ein Mitglied in der 
Kommission vertreten sein. Und nur ausnahmsweise, wenn besondere Umstände dies erfordern, 
auch einmal mehr. 
Wenn nun sogar gleich 3 für die 2 Bezirke und 2 weitere Miglieder für die BVF in die Kommission 
entsandt wurden, müssen ja zu dem Zeitpunkt ganz besondere Umstände vorgelegen haben und 
immer noch vorliegen. 
Da jedes einzelne Mitglied für die FLSK von der Genehmigungsbehörde berufen werden muß, hat 
es bei der BWVI dann auch ganz bestimmt eine Überprüfung im Hinblick auf die seinerzeit 
behaupteten besonderen Umstände gegeben. 
Es wäre auch sachgerecht gewesen, wenn sowohl in der Sitzung der AG-GO wie auch in der 

FLSK-Drs. 16/19
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anschließenden FLSK-Sitzung berücksichtigt worden wäre, dass von den insgesamt 12 
Teilnehmern der AG-GO, soweit erkennbar, lediglich 7 auch selbst Mitglieder in der FLSK sind und 
von diesen allein 5 aus den Bezirken Nord  und Eimsbüttel sowie BVF entsandt worden sind, also 
aus den Institutionen, die in der FLSK mit jeweils mehreren Mitgliedern vertreten sind. 
 
Insofern kann das Ergebnis der Diskussion zu TOP 2 in der AG-Sitzung nicht überraschen. 
Und schon gar nicht kann der Schluß gezogen werden, dass ein Antrag auf �Änderung der 
gewachsenen Strukturen� der Mitgliederschaft in der FLSK �nicht mehrheitsfähig wäre�. 
Das Gegenteil scheint eher zuzutreffen. In der 223. Sitzung am 07.10.2016 wurde unter TOP 6 der 
Antrag des Vertreters des Bezirks Wandsbek weitere Mitglieder aus Wandsbek in die FLSK zu 
berufen, von der FLSK bei nur einer Ja-Stimme mehrheitlich abgelehnt mit dem Hinweis auf § 32 b 
LuftVG. Diese Abstimmung liegt noch nicht einmal 3 Jahre zurück. Warum also sollte man davon 
ausgehen, dass eine Abstimmung, die ebenfalls auf eine Verkleinerung der Anzahl der Mitglieder 
gerichtet ist, heute nicht mehr mehrheitsfähig wäre? 
Losgelöst davon ist der Antragsteller aber der Ansicht, dass es nicht Sache der FLSK ist, darüber 
abzustimmen, ob und wieviele Mitglieder zusätzlich in die FLSK berufen werden. Das sollte gem. § 
2 Abs. 1 und 2 GO allein Sache der Genehmigungsbehörde sein, wenn ihr von den in  der FLSK 
vertretenen Institutionen ein (zusätzliches) Mitglied benannt wird. 
Insofern sieht der Antragsteller auch überhaupt keine Notwendigkeit für irgendeine Änderung der 
GO, vielmehr sollte einfach nur konsequent nach den Regeln der GO gehandelt werden. 
 
 
Beschlußvorschlag 
 
es wird empfohlen, wie folgt zu beschließen: 
 
1.) 
Die auf der 234. Sitzung am 14.06.2019 beschlossene Änderung zu § 2 Abs. 1 GO wird  
zurückgenommen; 
 
2.) 
Die FLSB und die BWVI werden gebeten: 
a)  Bericht zu erstatten über die �besonderen Umstände�, die geltend gemacht wurden für die 
Berufung weiterer Mitglieder für die Bezirke Nord und Eimsbüttel sowie die BVF und wann und  
durch wen darüber entschieden wurde, weitere Mitglieder in die FLSK zu berufen bzw. zuzulassen. 
Es sollte dabei auch berichtet und erläutert werden, nach welchen Regelungen bzw. Verfahren 
darüber entschieden wurde, insbesondere konkret zu dem angewendeten Verfahren bei der 
Ablehnung des Antrags des Bezirks Wandsbek durch die FLSK in deren 223. Sitzung am 
07.10.2016; 
 
b)  zu berichten und zu erläutern, ob und welche Möglichkeiten ihrer Ansicht nach bestehen, die 
erteilten Berufungen  zusätzlicher Mitglieder nach § 2, Abs. 1 GO auch wieder zurückzunehmen, 
wenn die  gem. § 2, Abs. 1 GO geforderten �besonderen Umstände� nicht mehr vorliegen bzw. 
bereits zum Zeitpunkt der Berufungen nicht vorgelegen haben; 
 
3) 
Rein vorsorglich weist der Antragsteller darauf hin, dass er sich ausdrücklich vorbehält, in der 
Sitzung ggf. Zusatz- oder Ergänzungsanträge gem § 7 Abs. 3 GO zu stellen, wenn sich das nach 
den Berichten durch die FLSB und die BWVI als sinnvoll anbietet. 
 
Quickborn, d. 19.08.2019 
 



 

 

Antrag zur 235. Sitzung der FLSK Hamburg am 20.09.2019 

 
 
Antragsteller:  Manfred Quade, Vertreter für den Kreis Pinneberg 
 
Thema: Geschäftsordnung der FLSK, 
              hier: Teilnahme Dritter an Sitzungen der FLSK (Gaststatus) 
 
Bezug:  - 234. Sitzung vom 14.06.2019 (TOP 6) 
              - Protokoll der Arbeitsgruppen-Sitzung Geschäftsordnung vom 16.04.2019 (TOP 4) 
 
 
Sachverhalt: 
Die kontroverse Diskussion in der AG- Geschäftsordnung zu TOP 4 führte zu dem Vorschlag, der 
FLSK drei Fragen zur Abstimmung vorzulegen. 
Das Ergebnis der Abstimmung in der FLSK war, Gäste auf Einzelantrag zu den Sitzungen der 
FLSK zuzulassen. Die Zulassung von Dauergästen wurde mehrheitlich abgelehnt und in 
Konsequenz daraus entfiel die Notwendigkeit über den Antrag der Moderatorin der �Allianz für 
Fluglärmschutz� als Dauergast zugelassen zu werden, abzustimmen. 
Zum Inhalt der Diskussion im Einzelnen kann auf das Protokoll der Arbeitsgruppensitzung und der 
FLSK-Sitzung verwiesen werden. 
 
Stellungnahme: 
Die mehrheitlich getroffene Entscheidung der FLSK, sog. Gäste auf Einzelantrag zu den Sitzungen 
zuzulassen, findet nach Ansicht des Antragstellers keine Grundlage in der Geschäftsordnung (GO) 
der FLSK, ganz im Gegenteil. § 5 Abs. 5 der GO sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass  die 
Sitzungen der Kommission nicht öffentlich sind. 
Zu den Sitzungen einzuladen (obligatorisch) sind lediglich Vertreter der Genehmigungsbehörde, 
des Bundesaufsichtsamts für Flugsicherung sowie der für die Flugsicherung am Flughafen 
zuständigen Stelle (§ 5 Abs. 6 GO). 
Ansonsten sieht die GO ( § 11 Abs. 3) lediglich die Möglichkeit vor, Sachverständige zur Sitzung 
zuzulassen oder hinzuzuziehen. 
Wenn man also anderen Personen als Gast Zutritt zu einer Sitzung der FLSK ermöglichen wollte, 
müsste dafür  eine ausdrückliche Regelung geschaffen werden. 
Dann muß allerdings auch gefragt werden, wie das konkret geschehen soll. Soll jedem Bürger, 
Verein oder sonstigen Institutionen ohne besondere Begründung Zugang zur Sitzung gewährt 
werden?  Soll jeder/jede dann das Recht haben, in der Sitzung Fragen zu stellen und 
mitzudiskutieren? 
Das kann nicht gewollt sein. Die Mitglieder der FLSK sollen unbeeinflußt und ungestört ihre Arbeit 
tun können und sich für ihre Aufgabe als Beratungsgremium allein von Sachargumenten leiten 
lassen und nicht in die Versuchung kommen, sich in der Sitzung mit populistischen Argumenten an 
die teilnehmende Öffentlichkeit zu wenden. Es ist nirgendwo in der GO auch nur ansatzweise 
erkennbar, dass die Möglichkeit eingeräumt werden kann, der Öffentlichkeit Zugang zu den 
Sitzungen der FLSK zu geben, um �mehr Transparenz zu schaffen und die Akzeptanz des 
Gremiums in der Bevölkerung zu erhöhen� (vgl. Protokoll der AG-GO zu TOP 4). 
 
Für die Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltungen �FLSK vor Ort� ihre 
Fragen zu stellen und ihre Meinung kundzutun. Davon wird auch aktiv Gebrauch gemacht und 
darüber wird auch in der Presse umfassend berichtet. 
Im Übrigen ist in § 10 GO klar und abschließend geregelt, wie die Öffentlichkeit  über die Tätigkeit 
der Kommission informiert wird. 
 
Wenn ungeachtet dessen  gewünscht wird, Gäste von Fall zu Fall zuzulassen, dann sollte es dafür 
klare Kriterien geben, wann und warum jemand eingeladen werden soll. 
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Vermieden werden sollte, dass die Tür für jedermann jederzeit offen steht. 
 
Wenn ohne jegliche Regelung Gäste teilnehmen dürfen,  besteht die Gefahr, dass Präzedenzfälle 
geschaffen werden, mit der Konsequenz, dass Wünsche auf Teilnahme nicht mehr abgelehnt 
werden können. 
 
Vorzuziehen wäre nach Ansicht des Antragstellers eine Regelung, mit der konkret die Möglichkeit 
geschaffen wird, sach- und fachkundige Personen einladen zu können, wenn dies im Interesse der 
Arbeit der FLSK ist, um z. B. die Mitglieder zu beraten.  Die GO sieht so etwas in § 11 zwar bereits 
vor, allerdings beschränkt auf �Sachverständige�. Das könnte eine unnötige Einschränkung sein, 
wenn der Begriff  eng ausgelegt wird. 
Hier bietet sich eine Änderung zu § 11 an und gleichzeitig eine Ergänzung zu § 5 Abs. 6. Da dort 
bereits das Thema Teilnahme an und Zugang zu den Sitzungen geregelt ist, gehört eine 
Ergänzung systematisch auch dorthin. 
 
Beschlußvorschlag: 

 
Die FLSK beschließt folgende Änderungen zur Geschäftsordnung: 
 
zu § 11 
In der Überschrift werden die Worte �und Sachverständige� gestrichen. 
Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen. 
 
zu § 5 
Abs. 6 wird nach S. 1 wie folgt ergänzt: 
�Zu den Sitzungen der Kommission können im Einzelfall auch fach- oder sachkundige Personen 
hinzugezogen werden, wenn dies der Kommission sinnvoll oder erforderlich erscheint, um sie z.B. 
bei konkreten Themen oder Fragen zu beraten, Fachvorträge zu halten oder in anderer Weise die 
Mitglieder der Kommission bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Andere Personen, als hier vorstehend ausdrücklich genannt, haben keinen Zugang zu den 
Sitzungen.� 
 
 
Quickborn, d. 19.08.2019 
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235. FLSK-Sitzung am 20. September 2019 

 

Stellungnahme zu TOP 2.1 (Beschluss zu TOP 1 der 234. FLSK-Sitzung) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

laut Protokoll der 234. Sitzung vom 14. Juni 2019 hat die FLSK die folgende Empfeh-
lung ausgesprochen: „Anpassung der zu nutzenden Slots an die Erfordernisse“.  

Der konkrete Beschlussvorschlag im zugrunde liegenden Antrag (FLSK-Drs. 27/18) 
knüpft nach wie vor an die Vergabe und nicht an die Nutzung der Slots an. Daher wird 
der Beschluss(-vorschlag) wie folgt ausgelegt: 

„1. Die Zahl der zu nutzenden Slots soll künftig an die Erfordernisse eines 

stadtverträglichen Flughafens angepasst werden. 

2. Für die Zeiten 06-07 Uhr und 19-20 Uhr wird eine Beschränkung auf je ma-

ximal 10 Slots empfohlen. 

3. Für die Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr wird eine Beschränkung auf je maximal 9 

Slots empfohlen. 

4. Für die Zeit von 21 Uhr bis 22 Uhr wird eine Beschränkung auf je maximal 8 

Slots empfohlen. 

5. Für die Zeit von 22 Uhr bis 23 Uhr wird eine Beschränkung auf je maximal 6 

Slots empfohlen. 

6. Für die Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr wird empfohlen, Slots nur für Verkehre zu-

zulassen, die mit Fluggeräten der Lärmklassen 1 und 2 durchgeführt werden.“ 

Die Slots für den Hamburg Airport vergibt die Fluko Flughafenkoordination Deutschland 
GmbH (Flughafenkoordinator). Eigentümerin der GmbH ist die Bundesrepublik 
Deutschland. Die Slotvergabe erfolgt v.a. nach europarechtlichen und internationalen 
Vorschriften.1  

Die Zahl der Slots, die der Flughafenkoordinator für einen Flughafen pro Stunde 
vergeben kann, ist Gegenstand des sog. Koordinierungseckwerts. Dieser wird vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) festgelegt (§ 27 

                                                
1 Verordnung (EWG) Nr. 95/93 (zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 545/2009); Worldwide 
Scheduling Guidelines der IATA; vgl. im Detail unter https://fluko.org/koordination/rechtsgrundlage/  
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Luftverkehrsgesetz (LuftVG)). Auch diese Aufgabe hat das BMVI auf den 
Flughafenkoordinator übertragen. Bestimmender Faktor bei der Festlegung des 
Koordinierungseckwertes ist die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Flugplatz- und 
Flugsicherungskapazität. Darüber hinaus muss sich der Flughafenkoordinator an 
Betriebsbeschränkungen orientieren, die für den Flughafen gelten. Am Hamburg Air-
port dürfen beispielsweise keine Slots für die Zeit nach 23 Uhr vergeben werden. Für 
die Zeiten, in denen planmäßiger Betrieb erfolgt (6 bis 23 Uhr), sieht die gültige 
Betriebsgenehmigung der FHG hingegen keine Einschränkungen vor. 

Die BWVI als Landesluftfahrtbehörde kann ohne Antrag der FHG die geltende 
Betriebsgenehmigung nicht mit dem Ziel ändern, die Zahl der Slots so zu verringern, 
wie es die FLSK-Drs. 27/18 vorsieht. Dafür müssten die Voraussetzungen für eine teil-
weise Rücknahme oder einen teilweisen Widerruf der Betriebsgenehmigung erfüllt 
sein. Die Betriebsgenehmigung muss dafür im Zeitpunkt ihrer Erteilung rechtswidrig 
gewesen sein oder nachträglich rechtswidrig geworden sein (§ 48 Abs. 1 Luftverkehrs-
Zulassungsordnung (LuftVZO), § 6 Abs. 2 S. 4 LuftVG). Diese Voraussetzungen sind 
mit Blick auf die Betriebszeit von 22 bis 23 Uhr und – erst Recht – für die vorangehen-
den Tagesstunden zu verneinen.  

Insoweit kann teilweise auf Ausführungen Bezug genommen werden, die bereits in den 
FLSK-Drs. 03/17 (zum „An- und Abschwellen des Flugverkehrs in den Tagesrandzei-
ten“) und 03/19 (zur Veränderung der sog. Verspätungsregelung) enthalten sind. 

Das LuftVG enthält Bestimmungen, nach denen der Schutz vor Fluglärm – gerade zur 
Nachtzeit – bei der Erteilung der Betriebsgenehmigung angemessen berücksichtigt 
werden muss (§ 6 Abs. 2 S. 1, § 29 Abs. 1 LuftVG). Die Zahl der nutzbaren Slots wird 
diesen Vorgaben nach wie vor gerecht: 

1. Die Betriebsgenehmigung verstößt insoweit nicht gegen die die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts. Das Gericht hat für den Frankfurter 
Flughafen festgehalten, dass für die Nachtstunden ein Konzept bestehen müs-
se, bei dem der Verkehr zum Kern der Nacht hin abnehmen müsse. Darauf 
könne man verzichten, wenn sachliche Gründe einen bestimmten Verkehrsbe-
darf in dieser Zeit rechtfertigen.2 In der FLSK-Drs. 03/17 wurde bereits darge-
stellt, dass sich diese Vorgaben für den Frankfurter Flughafen nicht auf Ham-
burg übertragen lassen.  

Selbst wenn man die genannte Rechtsprechung unmittelbar anwenden würde, 
sprächen sachliche Gründe für die geltende Betriebsgenehmigung. Denn die 
Lage und die Verkehrsfunktion des Hamburger Flughafens, seine Stellung im 
Luftverkehrsnetz und die Erwartungen an eine angemessene Konnektivität er-
fordern eine Betriebsgenehmigung in der aktuell geltenden Form.3 Damit steht 
fest, dass man die Slots in der Nachtrandstunde von 22 bis 23 Uhr nicht von 
Amts wegen verringern kann. Das gilt dann erst Recht für die Tagesrandstun-
den. 

                                                
2 Urteile vom 04.04.2012, Az. 4 C 8/09 und vom 13.10.2011, Az. 4 A 2001/10 m. weiteren Nachwei-
sen. 
3 Siehe dazu im Detail FLSK-Drs. 03/17, S. 2 f. 
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2. Darüber hinaus führt die Anzahl der verfügbaren Slots zwischen 22 und 23 Uhr 
(und erst Recht in den vorangehenden Tagesstunden) auch nicht unter anderen 
Gesichtspunkten zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung, die eine Änderung des 
Koordinierungseckwerts nach sich ziehen muss. Laut Rechtsprechung kommt 
es darauf an, ob sich die betrieblichen Gegebenheiten, die rechtlichen Rah-
menbedingungen oder die wissenschaftliche Beurteilung der nachteiligen Aus-
wirkungen von Flugverkehr auf gesundheitliche Belange so verändert haben, 
dass die Schwelle zur grundrechtsrelevanten Gesundheitsbeeinträchtigung 
überschritten wurde.4 Maßgeblich ist dabei die Zumutbarkeit der Lärmsituation 
im Inneren von Gebäuden, weil es um den Schutz des Ruhebedürfnisses in der 
Nachtzeit geht.5  

Wie bereits in Drs. 03/19 erläutert, wird der Schutz der Gesundheit um den 
Hamburger Flughafen durch eine Kombination von aktivem Lärmschutz und 
passivem Lärmschutz gemäß den Vorgaben des Fluglärmgesetzes (FluLärmG) 
erreicht. Diese Schutzvorkehrungen gewährleisten, dass im Innenbereich der 
Gebäude die Schwelle zu einer grundrechtsverletzende Lärmsituation nicht 
überschritten wird.  

Zu den Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes zählen etwa lärmmindernde An- 
und Abflugverfahren, die Nachtflugbeschränkungen sowie die Förderung und 
der zunehmende Einsatz leiserer Triebwerke. Daneben investiert die FHG – 
teils aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, teils freiwillig – in Maßnahmen des 
passiven Schallschutzes. Auf der Grundlage des FluLärmG läuft von 2012 bis 
2022 das 9. gesetzliche Lärmschutzprogramm. Das Instrumentarium des 
FluLärmG ist auch laut der Rechtsprechung geeignet, drohende Gesundheits-
gefahren abzuwenden.6 Die Einbeziehung neuerer Erkenntnisse (z.B. aus der 
Lärmwirkungsforschung) wird dadurch gewährleistet, dass das FluLärmG re-
gelhaft vom Gesetzgeber evaluiert werden muss. Losgelöst von den gesetzli-
chen Verpflichtungen hat die FHG von sich aus bereits mehrere Lärmschutz-
programme für Gebiete initiiert, die außerhalb der nach dem FluLärmG ausge-
wiesenen Lärmschutzzonen liegen. 

Diese Schutzvorkehrungen gewährleisten, dass im Innenbereich der Gebäude 
eine unangemessene Lärmsituation nicht auftreten kann. 

3. Auch ist nicht erkennbar, dass die Betriebsgenehmigung andere Fehler auf-
weist, so dass die Anzahl der Slots von Amts wegen verringert werden kann. 

Dem steht auch nicht das in der FLSK-Drs. 27/18 angesprochene lärmmedizinische 
Gutachten entgegen.7 Das Gutachten hat die FHG in Vorbereitung auf das 1998 
abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren als „unterstützene Unterlage“ erstellen 
lassen. Seine Inhalte sind aber nicht Gegenstand der Genehmigung und auch nicht in 
anderer Weise verbindlich. Unter anderem enthält das Gutachten Empfehlungen zu 
Lärmschutzmaßnahmen, die die Fluglärmbelastung in der Zeit von 19 Uhr bis 1 Uhr 
mindern sollten. Diese Empfehlungen bezog die FHG in die weiteren Planungen des 

                                                
4 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22.03.2017, Az. 20 D 30/14.AK. 
5 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22.03.2017, Az. 20 D 30/14.AK. 
6 VGH Hessen, Beschluss vom 11.07.2017, Az. 9 C 1497/12.T. 
7 Maschke, „Lärmmedizinisches Gutachten, Hamburger Vorfeld 2“, erstellt am 15.12.1996. 
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erforderlichen Lärmschutzes ein. Daraus enstand ein umfassendes 
Lärmschutzkonzept, das verschiedene Schallschutzmaßnahmen umfasste.8 Dieses 
Konzept wurde von der Planfeststellungsbehörde und auch gerichtlich überprüft. 
Zudem hat die damalige Wirtschaftsbehörde als Planfeststellungsbehörde 
Anordnungen zum Schutz vor Fluglärmimmissionen getroffen.9 Unter anderem musste 
der Vorhabensträger daher passive Schallschutzmaßnahmen in Wohn- und 
Kinderzimmern vornehmen, um den zu erwartenden Fluglärmbelastungen in der Zeit 
von 19 Uhr bis 1 Uhr Rechnung zu tragen. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass die Betriebsgenehmigung nicht von 
Amts wegen teilweise widerrufen oder zurückgenommen werden kann. Die BWVI kann 
die Anzahl und die Zuteilung der Slots somit nicht ohne weiteres verändern. Es muss 
folglich weiterhin mit Nachdruck der Weg verfolgt werden, durch andere 
Schutzmaßnahmen für eine Entlastung beim Fluglärm zu sorgen. Zahlreiche 
Maßnahmen wurden bereits oben und beispielsweise in der FLSK-Drs. 03/19 genannt. 

                                                
8 Planunterlagen, Band 13, Kapitel 15 – Immissionsschutz. 
9 Planfeststellungsbeschluss vom 26.05.1998, S. 16 ff., 20. 
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235. FLSK-Sitzung am 20. September 2019 

 

Stellungnahme zu TOP 2.2 (Beschluss zu TOP 3 der 234. FLSK-Sitzung) 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der 234. Sitzung wurde der Beschlussvorschlag der FLSK-Drs. 02/19 angenommen. 
Den geänderten Antrag hat die BUE der BWVI mit E-Mail vom 06.03.2019 mitgeteilt. Er 
lautet:  

„Die FLSK bittet die Vertreter der FHG, BWVI und des BA Nord in der 234. 
FLSK-Sitzung zu den Folgen des Flughafenausbaus für die Bevölkerung zu be-
richten. Hierbei ist insbesondere zu erläutern, warum die einzelnen Teilaus-
bauschritte jeweils mittels Plangenehmigungsverfahren (anstelle eines Ge-
samtantrags mittels Planfeststellung) vollzogen wurden.“ 

Die BWVI ist luftrechtliche Planfeststellungs- und Plangenehmigungsbehörde für den 
Hamburg Airport.  

Der Antrag bezieht sich auf die Plangenehmigungen der BWVI, mit denen das Vorha-
ben „Umgestaltung Pier Süd/Vorfeld 1 Süd“ und – bezogen auf die sog. Shuttlebus 
Gates – eine Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 26.05.1998 zugelassen 
wurden. Die Plangenehmigungen wurden am 31.07.2013 bzw. am 09.11.2018 erlas-
sen. Insoweit bedurfte es insbesondere keines Planfeststellungsverfahrens. 

1. Abgrenzung von Planfeststellung, Plangenehmigung und Baugenehmigung 

Planungsrechtliche Verfahren (Planfeststellung, Plangenehmigung) werden bei großen 
Infrastrukturvorhaben durchgeführt, die der Gesetzgeber abschließend bestimmt hat, 
z.B. beim Ausbau von Flughäfen, Schienenwegen und Fernstraßen. Die Verfahren 
werden dadurch gekennzeichnet, dass die Planfeststellungsbehörde die Zuständigkeit 
anderer Behörden an sich zieht. Es bedarf dann also nur einer Zulassungsentschei-
dung und keiner gesonderten Entscheidungen der Bau-, Umwelt-, Gesundheits- oder 
anderer Behörden. Diese sog. Konzentrationswirkung reicht aber nur soweit, wie es für 
den luftrechtlichen, eisenbahn- oder fernstraßenrechtlichen Ausbau unbedingt erforder-
lich ist. Die Planfeststellungsbehörde ist beispielsweise nicht für bauliche Änderungen 
zuständig, die auf der „Landseite“ eines Flughafens geschehen, beispielsweise den 
Innenausbau von Abfertigungsgebäuden (Gepäckanlage, Airport Plaza und zentraler 
Vorbau etc.). Insoweit bleibt es bei den originären Behördenzuständigkeiten (für Bau-
genehmigungen also des Bezirksamtes).  
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Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt wer-
den, wenn die Voraussetzungen von § 74 Abs. 6 Hmb. Verwaltungsverfahrensgesetz 
(HmbVwVfG) erfüllt sind. Die Vorschrift lautet: 

„An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plangenehmigung erteilt 
werden, wenn  

1. Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden oder die 
Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines an-
deren Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben, 

2. mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, 
das Benehmen hergestellt worden ist und 

3. nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorschrei-
ben, die den Anforderungen des § 73 Absatz 3 Satz 1 und Absätze 4 bis 7 
entsprechen muss.“ 

Die Unterteilung in „Flughafeninfrastruktur“ und „Flughafensuprastruktur“, die in den 
FLSK-Drs. 02/19 und 11/19 vorgenommen wird, ist dem luftrechtlichen Planungsrecht 
fremd. Der Begriff der „Suprastruktur“ wird im Planungsrecht nur für Umschlagsanlagen 
(Kranbrücken, Betriebsgebäude etc.) verwendet, die sich auf dem Terminal eines Con-
tainerhafens befinden.1 Die in FLSK-Drs. 11/19 (S. 2) als Suprastruktur bezeichneten 
Bereiche bedürfen zum Teil einer planungsrechtlichen Zulassungsentscheidung (z.B. 
grundlegende Veränderungen der Vorfelder und der Gates). Zum Teil reicht – wie oben 
erläutert – eine Baugenehmigung (Wartebereiche, Gepäckanlage, Parkplätze). 

2. Plangenehmigungen für die „Umgestaltung der Pier Süd/Vorfeld 1 Süd“ 
und für die Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 26.05.1998 
(bzgl. Shuttlebus Gates) 

Die Plangenehmigungen für die „Umgestaltung der Pier Süd/Vorfeld 1 Süd“ und für die 
Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 26.05.1998 (Shuttlebus Gates) wur-
den in Übereinstimmung mit § 74 Abs. 6 HmbVwVfG erteilt. Rechte anderer wurden 
nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt, mit den Trägern öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich berührt war, wurde das Benehmen hergestellt und auch nach ande-
ren Rechtsvorschriften war keine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben. 

Gegen die Plangenehmigung, die am 09.11.2018 bezüglich der Shuttlebus Gates er-
teilt wurde, ist derzeit eine Klage anhängig. Die Klage bezieht auch Fragen ein, die mit 
der Plangenehmigung für die „Umgestaltung der Pier Süd/Vorfeld 1 Süd“ in Zusam-
menhang stehen. Die BWVI kann daher in dieser Sache derzeit nur Informationen und 
Auskünfte in dem Umfang geben, wie sie beispielsweise auch im Rahmen Schriftlicher 
Kleiner Anfragen der Bürgerschaft an den Senat erteilt wurden (Bürgerschafts-Drs. 
21/15043, 21/15534, 21/15603, 21/15977, 21/16289, 21/16453). 

Die Herstellung eines Satellitengebäudes auf dem Vorfeld 2 war bereits mit bestands-
kräftigem Planfeststellungsbeschluss der damaligen Wirtschaftsbehörde vom 

                                                
1 Vgl. OVG Bremen, Urteil vom 13.01.2005, Az. 1 D 224/04; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
15.03.2011, Az. 20 A 2148/09; BVerwG, Urteil vom 19.02.2015, 7 C 11/12. 
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26.05.1998 als dritte Ausbaustufe zugelassen worden.2 Bereits in den vorangegange-
nen Ausbaustufen sind die Flugzeugpositionen errichtet worden, zwischen denen nun 
das Shuttle-Gebäude errichtet werden soll. Mit der am 09.11.2018 erteilten Plange-
nehmigung wurde der Planfeststellungsbeschluss lediglich in folgenden Punkten geän-
dert: 

· Abweichend vom Planfeststellungsbeschluss soll es keine Fluggastbrücken ge-
ben. Die 14 Flugzeugpositionen, die durch das Gebäude erschlossen werden, 
werden über ebenerdige sog. Walk-In/Walk-Out-Gates erreicht.  

· Auf die unterirdische Verbindung vom Terminal zum Shuttle-Gebäude durch ein 
Personentransportsystem wird verzichtet. Stattdessen wird das Abfertigungs-
gebäude mit vergrößerten Bussen im Shuttledienst angefahren.3 

Durch diese Änderungen werden weder private noch öffentliche Belange in wesentli-
cher Weise beeinträchtigt. Insbesondere führen die vorgesehenen Änderungen (Ver-
zicht auf Fluggastbrücken und Personentransportsystem) nicht zu mehr Flugbetrieb. 
Wie gesagt, sind die entsprechenden Abfertigungspositionen auf dem Vorfeld 2 im Üb-
rigen bereits vorhanden und können mit Bussen angefahren werden.  

Auch das Vorhaben „Umgestaltung der Pier Süd/Vorfeld 1 Süd“ bedurfte keines Plan-
feststellungsverfahrens. Insbesondere ist mit der Maßnahme keine Erhöhung des Ko-
ordinierungseckwerts verbunden. Durch das Vorhaben wird der Koordinierungseckwert 
nicht erhöht. Der bestimmende Faktor für die Festlegung der technischen Kapazität ist 
die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Flugplatz- und Flugsicherungskapazität. In 
Hamburg sind somit insbesondere dass gekreuzte Start- und Landebahnsystem sowie 
der hiesige Luftraum zu berücksichtigen. 

Es treten demzufolge in der Umgebung auch keine Zusatzbelastungen auf, die die 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens erforderlich gemacht hätten. Bei-
spielsweise kommt es – auch unter Einbeziehung des Bodenlärms – zu keiner Verän-
derung der Lärmsituation, die nach § 4 Abs. 5 Fluglärmgesetz eine Neufestsetzung der 
Lärmschutzbereich auslöst. 

Die FLSK wurde über das Vorhaben „Umgestaltung der Pier Süd/Vorfeld 1 Süd“ in der 
Sitzung vom 14.12.2012 und über die Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vom 
26.05.1998 (bzgl. Shuttlebus Gates) in den Sitzungen vom 20.02.2015 und 30.11.2019 
informiert. 

                                                
2 Vgl. Bürgerschafts-Drs. 21/15043 und 21/15534. 
3 Vgl. dazu bereits das Protokoll der FLSK-Sitzung vom 30.11.2019, S. 7 (TOP 11 – Informationen 
zum Shuttlebus Gate). 
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� internationale Zertifizierung 
der Umweltaktivitäten alle drei 
Jahre

� 1999 erhielt Hamburg Airport 
als erster Flughafen die 
beiden Umwelt-zertifikate 
nach ISO 14.001 und EMAS

� Maßnahmen gehen über die 
gesetzlichen Anforderungen 
hinaus.

� internationales Klimaschutz-
Zertifizierungssystem für 
Flughäfen

� Seit 2014: Level 3 Zertifikat

� Erfassung und nachweisliche 
Reduktion des CO2-Fußabdrucks

� PLUS: Erfassung der indirekt 
beeinflussbaren CO2-Emissionen 
(z.B. An-/Abreise-verkehr der 
Passagiere).

Hamburg Airport - Zertifizierter Umweltschutz

Airport Carbon Accreditation EMAS und ISO 14.001
7. Umweltprogramm 

(2017-2020)

Umweltprogramm für die nächsten 
drei Jahre festgelegt 

Maßnahmen u.a.:

� Weitere CO2-Reduktion

� Umstellung des Fuhrparks auf 
alternative Antriebe

� Weitere Umsetzung des 
Schallschutzprogramms.
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Klimaschutz 
Airport Carbon Accreditation (ACA) seit 2011

� ausschließlich für Flughäfen entwickeltes System zur Erfassung 
von Treibhausgasemissionen

� Ziel: Reduktionsmaßnahmen bis hin zur CO2�Neutralität

� Grundlage einer Zertifizierung nach ACA sind die Anforderungen 
des Kyoto-Protokolls; jährliches Audit

Insgesamt gibt es vier Level � Hamburg Airport ist seit 2014 auf Level 3 zertifiziert

Level 1: 
Erfassung (Berechnung des CO2-Footprint)

Level 2: 
Reduktion (Erfüllung Level 1 plus Verkleinerung des CO2-Footprint über!einen!�Carbon!

Management!Plan�)

Level 3: 
Optimierung (Erfüllung Level 1+2 plus Einbindung Dritter, d.h. der Airlines, Fluggäste, 

Mitarbeiter)

Level 3+:
CO2�Neutralität (Kompensation der nicht vermeidbaren CO2-Emissionen)

Ziel

CO2-Management Hamburg Airport



Carbon-Footprint Hamburg Airport (2018)

� Aktueller Carbon-Footprint Scope 1+2 Emissionen: "15.000 t CO2 (aus dem Betrieb der Gebäude, 
Anlagen und des Fuhrparks sowie der hinzugekauften Energie externer Versorger)

� Im Vergleich zum Basisjahr 2009 emittieren wir heute rund 60 Prozent 
weniger Scope 1+2 Emissionen

� Verbesserung gegenüber den Vorjahren insb. durch die Erhöhung des 
Grünstromanteils am hinzugekauften Strom auf 100 Prozent

� ACA Level 3/3+ Anforderung: Third Party Engagement 

Airlines innerhalb des LTO-Zyklus

Fluggäste An- und Abreiseverkehr

Mitarbeiter Weg zur Arbeit 

Mitarbeiter Dienstreisen

� Aktueller Carbon-Footprint Scope 3 Emissionen: 

132.000 t CO2 Aircraft Emissions (im LTO-Zyklus)

128.000 t CO2 Landseitige Zubringerverkehre

Seite 3

CO2-Management Hamburg Airport
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CO2-Management Hamburg Airport
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CO2-Management Hamburg Airport

Teil des Klimaplans der FHH � Airport managt Maßnahmen am Bodenà

CO2 und Luftverkehr in HAM 2018*

Bodenbetrieb Flugbetrieb gem. �LTO Zyklus�

15.000 t CO2 130.000 t CO2
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CO2-Bilanz Freie und Hansestadt Hamburg

CO2 Hamburg Airport 2018

Scope 1+2 15.490   
Scope 3 (Flugzeuge im 

LTO-Zyklus) 128.000   

Summe 143.490   

Anteile des Flughafenbetriebes (Scope 1+2)

Gesamt 0,1%

Verkehrssektor 0,3%

Anteile des Flugverkehrs im LTO-Zyklus (Scope 3)

Gesamt 0,8%

Verkehrssektor 2,8%

Anteile des Flughafens - Bezug Scope 1+2+3

Gesamt 0,9%

Verkehrssektor 3,1%

CO2 Stadt Hamburg 2016

Gesamt 16.844.000   

Verkehrssektor 4.565.000   

� Die CO2-Bilanz für Hamburg wird durch das statistische Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holstein erstellt. Hier handelt es sich 
um Zahlen der Verursacherbilanz. Quelle: https://www.statistik-
nord.de/fileadmin/Dokumente/Sonderver%C3%B6ffentlichungen/Energie-
_und_CO2-Bilanz_Hamburg/EB_CO2_HH_2016.pdf

� Die CO2-Bilanzierung des Flughafens Hamburg erfolgt im Zuge 
der Airport Carbon Accreditation. Die Emissionen durch den 
Flugverkehr (Scope 3) spiegeln die Flugbewegungen bis zu 
einer Höhe von 3.000 Fuß wider.

CO2-Management Hamburg Airport

FHH 
Gesamt

16,9 Mio t 

CO2

Verkehr
4,7 Mio t 

CO2 (27 %)

Luftverkehr
0,18 Mio. t 
CO2 (1,1%)
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Reduktion Scope 1 + 2 Emissionen

1. Fuhrpark

� Alle Gepäckschlepper 
werden mit Erdgas 
betrieben; Ersparnis ca. 
600t/a CO2

� Umstellung des Fuhrparks 
auf alternative Antriebe bis 
2020. Ersparnis rund 25% 
(ca. 850 t)

� Konzernweite GtL
Implementierung. Seit Feb. 
2018 rund 2.100t/a CO2-
Reduktion

2. Infrastruktur

� BHKW deckt rund 70 Prozent des 
Energiebedarfs; Hoher 
Wirkungsgrad (92%)

� Thermolabyrinth im Keller des T1. 
Ca. 400t/a CO2 Einsparung

� LED-Beleuchtung und 
Bewegungsmelder. Ersparnis rund 
50t/a CO2

� Photovoltaikanlage auf dem Dach 
des Verwaltungs-gebäudes. 
Einsparung 10t/a CO2

3. Sonstige Maßnahmen

� Beibehaltung der Menge an 
klimaneutralem Strom 
(Aktuell: 100% Grünstrom am 
zugekauften Strom)

� Biogas mit Erdgasqualität aus 
klimaneutralen Quellen. 
Erhöht die CO2-Einsparung 
im Fuhrparkbereich auf 65%

� Aktivitäten zur Einführung 
von paraffinischem Kraftstoff 
bei anderen Flughäfen und 
Hamburger Firmen 

CO2-Management Hamburg Airport
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� Erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk

� Feuerungswärmeleistung von 12 MW (6 Module, je Modul 
1.300 kW thermische und 700 kW elektrische Leistung)

Energieerzeugende Anlagen � BHKW

� Durch zwei Türme neben Terminal 1 wird Luft 
angesaugt (555.000 m³ Frischluft pro Stunde) und in 
das Thermolabyrinth geleitet. 

� versorgt Terminal 1 und die Airport Plaza

� Luft wird um ca. 2°C im Sommer vorgekühlt und im 
Winter erwärmt (in ca. 11 m Tiefe unter dem T1, ca. 12 
°C konstante Temperatur).

Thermolabyrinth

BHKW und Thermolabyrinth

Rund 70 Prozent des Energiebedarfs am Flughafen wird durch das flughafeneigene 
BHKW gedeckt

CO2-Management Hamburg Airport
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� Seit Anfang 2000 erste Mobilitätsanwendungen im Bereich Erdgas
(Gepäckschlepper-Flotte).

� 2007 Wasserstoffprojekt (Erprobung von BZ-betriebenen Schleppern 
und einem Fiat Doblo Kastenwagen).

� 2010 Beschluss einer Betriebsvereinbarung zur Mitarbeitermobilität: 
�Die Nutzung des ÖPNV und nichtmotorisierten Individualverkehrs 
durch die Beschäftigten fördern und durch gezielte Maßnahmen vor 
Ort verstärken�.

� 2013!Beschluss!des!�Mobilitätskonzepts 2020.

� 2015 Ausbau Radabstellflächen und E-Ladeinfrastruktur.

� 2016 Umstellung der Betriebstankstelle auf synthetischen Diesel

Entwicklung nachhaltiger Mobilität am Hamburg Airport

Fuhrparkmanagement // Mitarbeitermobilität // An-/Abreisemobilität der Fluggäste 

Kompensation von Dienstreisen � Unser �Klimawald�:

2006 und 2010 wurde in Kaltenkirchen (Schlesw. Holstein) ein 
Neuwald mit 180.000 Bäumen angepflanzt, dieser bindet ca. 240 
Tonnen CO2 pro Jahr.

CO2-Management Hamburg Airport
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Mobilitätskonzept und paraffinische Kraftstoffe

CO2-Management Hamburg Airport
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Alternative Antriebe in der Fahrzeugflotte

Ziel: Mind. 50% alternative Antriebe in der Gesamtflotte bis 2020

� Über 405 Fahrzeuge im Fuhrpark des FHG-Konzerns.

� Viele Spezialfahrzeuge (Push-Backer, Fluggasttreppen, 
Enteisungsfahrzeuge etc.).

� Die Einsatzfelder der Fahrzeuge am Flughafen und somit auch die 
Anforderungen an Antriebstechnologien unterscheiden sich stark.

�Mobilitätskonzept 2020�

� 2013 Beschluss der Geschäftsführung: Konsequente Umstellung des 
Fuhrparks auf alternative Antriebe.

� setzt den Rahmen für eine �grüne!Flotte�!am!Hamburg!Airport.

� Jedes neu angeschaffte Fahrzeug muss seit 2013 grundsätzlich mit 
einem alternativen umweltfreundlichen Antriebssystem ausgestattet sein:

� Standardfahrzeuge zu 100% 

� Spezialfahrzeuge soweit wie möglich (Einzelfallprüfung)

� Diesel- oder Benzinmotoren nur noch in begründeten Einzelfällen.

CO2-Management Hamburg Airport
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Sachstand �Mobilitätskonzept 2020� 

Jüngste Projekte:

� Vollständige Umstellung der Tankanlagen auf synthetischen Diesel seit Okt. 2016

� Umstellung der Bodenstromgeräte auf synthetisches Heizöl

� Elektrisch betriebene Pushback-Fahrzeuge auf dem Vorfeld 

� Machbarkeitsprüfung Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter zur Steigerung der Fahrradnutzung

� Erprobung und Einführung von Wasserstoffschlepper als Ersatz für die CNG-Schlepper

Aktuell sind  73% der Fahrzeuge am Hamburg Airport alternativ angetrieben

Derzeit 295 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben im Einsatz:

§ 143 Elektrofahrzeuge (Smarts; Mercedes Vito; Renault 
Kangoo; BMW i3) 

§ 143 Erdgasfahrzeuge (Sprinter; Caddys; Solaris-Busse; 
Gepäckschlepper)

§ 1 Flüssiggasfahrzeug 

§ 1 Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug (Toyota Mirai).

CO2-Management Hamburg Airport
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� Terminal-Kampagnen �ich 
flieg atmosfair�

� E-Ladesäulen im öffentlichen 
Parkbereich 

� S-Bahnanbindung 2009 
(heute nutzen rund 30% der 
Passagiere die S-Bahn) 

� Ausbau überdachter 
Radabstellplätze an T1/T2

� APU-Verbot (seit 2006 ist die 
Benutzung der Hilfstriebwerke 
als Verbot in der 
Flughafenbenutzungs-ordnung 
verankert)

� Emissionsabhängige Start-
und Landeentgelte (seit 2010 
sind die Entgelte auch 
schadstoffabhängig gestaffelt)

Reduktion Treibhausgas-Emissionen � Einbindung �Dritter�

Airlines Fluggäste Mieter und Mitarbeiter

� Umweltleitfaden für Mieter 

� Weg zur Arbeit

� Zuschuss HVV-ProfiCard

� Fahrradinfrastruktur und 
Fahrrad-Check

� Klimawald zur Dienst-reisen-
Kompensation

CO2-Management Hamburg Airport
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Reduktion flugzeugbedingter Emissionen

An den Fluggastbrücken Auf den Außenpositionen

Versorgung über das BHKW an 17 Pier-Positionen Mobile Dieselaggregate mit Rußpartikelfilter (GPU) 
und zur Klimatisierung PreConditioned Air (PCA)

� Die Flugzeuge beziehen über die Pier Strom und Wärme/Kälte, die flugzeugeigenen Hilfstriebwerke 
bleiben aus. CO2-Einsparung rund 90% im vgl. zur APU-Nutzung.

� Ein Verkehrsoptimierungssystem fürs Vorfeld reduziert die dort entstehenden Emissionen um ca.10%.

� Emissionsabhängige Start- und Landeentgelte.

CO2-Management Hamburg Airport
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Mitarbeitermobilität

Mit dem Rad zur Arbeit

� 2x im Jahr Aktionswoche mit kostenlosem Fahrrad-Check und 
Reparaturservice 

� Hamburg Airport ist  Teilnehmer der Sommeraktion mit dem �Rad zur 

Arbeit�

� Ausbau der Radinfrastruktur:

� Luftpumpstation (�BikeAirport� )

� Überdachte Fahrradstellplätze auf dem Gelände

� Radwegeplan zum Airport inkl. Stellplatzverzeichnis

CO2-Management Hamburg Airport
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Mitarbeitermobilität

Nutzung des ÖPNV

Gestaffelter Zuschuss zur HVV-ProfiCard

� 5 Mobilitätspakete (je weniger Parktage in Anspruch 
genommen werden, desto höher ist der monatliche 
Zuschuss zur ProfiCard).

� Mitarbeiter die ganzjährig auf das Beschäftigtenparken 
verzichtet, erhalten derzeit 25 � pro Monat.

� Rund 25% der Mitarbeiter haben eine ProfiCard und 
nutzen die S-Bahn für den täglichen Arbeitsweg.

Außerdem: Zugang zum Lufthansa Car Pool 
powered by HERTZ

� 24/7 steht der Lufthansa Carpool (Weg beim Jäger) 
den Flughafenmitarbeitern zur Verfügung. 

� Keine Anmeldegebühr für FHG-Mitarbeiter. 

CO2-Management Hamburg Airport



E-Ladeinfrastruktur am Hamburg Airport
Elektro-Ladesäulen im öffentlichen Bereich

� 34 ausgewiesene E-Parkplätze mit Ladeinfrastruktur 

� Buchung online über Reservierungsportal HAM oder 
Tel.: 5075-3303

� Das Laden ist kostenlos, lediglich Parkgebühren fallen an.

� Kurzparkern stehen zusätzlich 4 Schnell-Ladesäulen auf dem 
Parkstreifen vor der Abflugebene zur Verfügung.

� E-Fahrzeuge mit amtlichem Kennzeichen dürfen auf der Abflugebene 
bis zur Höchstparkdauer von 60 Minuten kostenfrei parken.

Seite 17

CO2-Management Hamburg Airport



Ausblick: Reduktion und Kompensation

Seite 18

� Weiteres Reduktionspotenzial: 

- Fuhrparkumstellung !"weitere"konsequente Umsetzung des Mobilitätskonzept 2020

- Vollständige Umstellung auf synthetischen Diesel / Heizölsubstitut GPU

- Prüfung des Einsatzes von synth. Heizöl in verbliebenen Ölzentralheizungen

- Beibehaltung 100% Grünstrom-Anteil

- Vollständige Umstellung auf Heiz- und Kühlsysteme mit hohem Wirkungsgrad

- Optimierte Rollwege für Luftfahrzeuge (Follow the Green)

- Optimierte Abwicklung des abfliegenden Verkehrs (Airline, Deutsche Flugsicherung, Flughafen)

CO2-Management Hamburg Airport



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit"
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20. September 2019  |  Dr. Gudrun Pieroh-Joußen, Fluglärmschutzbeauftragte

VERSPÄTUNGEN: 
AKTUELLE SITUATION

235. Sitzung der 
Fluglärmschutzkommission

www.mediaserver.hamburg.de / Maxim Schulz
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VERSPÄTUNGSREGELUNG (23-24 UHR)

Verspätungen 2019
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quartalsweise



VERSPÄTUNGSREGELUNG (23-24 UHR)
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monatsweise

Verspätungen 2019



VERSPÄTUNGSREGELUNG (23-24 UHR)
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kumuliert

Verspätungen 2019



VERSPÄTUNGEN
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Zeitliche Verteilung der verspäteten Flüge bis 24 Uhr (2015-19)

Verspätungen 2019

Stand: 31.08.2019



VERSPÄTUNGEN
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Anzahl verspäteter Flüge nach 23 Uhr (Jan-August 2019)

Verspätungen 2019
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VERSPÄTUNGEN
Anteil verspäteter Flüge nach 23 Uhr an den korrespondierenden Flugverbindungen 
(Jan-August 2019)

Verspätungen 2019
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VERSPÄTUNGEN
Anteil verspäteter Flüge nach 23 Uhr an den korrespondierenden Flugverbindungen 
(Jan-August 2019)

Verspätungen 2019



VERSPÄTETE STARTS UND LANDUNGEN NACH 23 UHR
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Verspätungen 2019



VERSPÄTETE STARTS UND LANDUNGEN NACH 23 UHR
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Verspätungen 2019



25%-REGELUNG

Verspätungen 2019

25% Verspätungen innerhalb eines Monates bei mindestens 3 Flügen pro Woche         

(21 Punkte-Plan)

Seite 11

Luftfahrt-
unternehmen

Flugnr.
Abflug-/ 
Zielflughafen

Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19

Ryanair FR1517 Stansted 31% 25%

Lufthansa LH034 Frankfurt 27%

Easyjet EZY8346 Gatwick 27%



25%-REGELUNG (2018)

Verspätungen 2019
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Unter 
nehmen

Flugnr. Abflug/ 
Ziel

Ja
n

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Austrian 
Airlines

OS 0167 Wien 29% 25% 31%

Condor
DE1543 Mallorca 29%

DE 1641 Kos 31%

Easyjet
EZY8346 Gatwick 26% 33%

EZY6932 Edinburgh 29%

Eurowings EW 7827 Mailand 35% 46% 35% 27%

Lufthansa
LH 0034 Frankfurt 46% 29% 28%

LH 2086 München 42% 30%

Ryan Air FR 4057 Málaga 29%

TAP 
Portugal

TP 0566 Lissabon 28%

Turkish
Airlines

TK 1660 Istanbul 38%



am Flughafen Hamburg

NACHTFLUGBESCHRÄNKUNGEN 

Verspätungen 2019
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VIELEN DANK 
FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT

www.mediaserver.hamburg.de / Andreas Vallbracht



TOP 4 - Verspätungen

Axel Schmidt// 235. FLSK //  20.09.2019
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